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Filozensuroassnahncn Alliierter Behörden. 

Auf eine Anfrage der Abg .. R eis 1:1 a n II Ulld Genossen vom l7.]'/ärz 1948 

gab BundesT.linister für Inneres Hel "1 Q :r in Einvcrncmen mit den BundeStlinist~rio.n, 

für Unterricht und für Hande 1 und WiGucr-o.ufbau eine schriftliche 1.ntwort, in der 

es heisst: 

Der bisher übliche Vorgqng bei der Filnzensur stellt~ sich nach den 

dicsbezüelichen Alliierten Vorschriften folgendcrn3.ssel1 dar: 

Jeder 6sterreichische Fibverleihcr war verpfliohtet~ alle Filne, die Cl' 

in' ÖstcrrC)ioh verleihen wolltc, bei der amcrikariisch~n Filtl-Section, I.S.B., in 

Wien, zweoks Zulassung einzureichen .. Bei der gonrull1:tell StQl1e wu.rdell die Filme bisher 

voc aLlerikanischen, englischen und frn,m:ös isclWl1 ElerlCl1t in ~incr genainsanen Vor­

führung - in letzterer Zeit in getrennten Vorführungen - überprüft. Vlurd~ ein Film 

für ,ßocignet befunden, so erhielt dei:' Verleiher einon Filmzulassungssohein, deric 

AUftrago der Militärregierung vor. amerikanischen Filn-Officer un~erzeichnot war. .. ~ 

Dieser Filmzulassungsscheinberechtigtc zur Aufführung des Filns in der aT.lerikanisch~n, 

englisohon und französischen Zone Wiens sowie in der aoerikanischen und englische~ 

Zono in den Bundosländern. 

Für die Aufführung eines Filns in den Bundesländern Tirol und Vorarlbcrg 

ist überdies noch eine Gcn.-ehr:ll.cung der französischen Militäl'rcZicl'ul'l.g in IUl'l.sbruck 

einzuholen. 

Fi~lverleihcrJ die einen Filn in der russischen Zone Wiens oder in den 

russisoh besetzten Bundesländern aufzuführen bcabsiohtiJcn, benötigen oi11on 

russischen Zulassungsschein , der nach Vorführung des Films in Hotel Imperial von 

russischen Filnoffizier ausgestellt wirdo Überdies, ist für jedes Kino d0r russisc3.:cn 

Zone, in dCl:l der FiJ..6 zur Aufführung gel~nr;cn soll, eine besondere I von der 

russischen Infomationsnbteilune; der 80wc:xport-Filnvcrleih .. Gosellschaft, in Wien IV., 

Brahrlsplatz Nr.8, ausgestellte Spielbowilligung erforderlich. Die ,ßenannte Gesell­

schaft ist eine ni t ö sterreichischen Gewerb~chein cl.Usgcstattete, ,unter russischer 

Leitung stehende Fi~a. 

Die in der ge[Sonständ.lichol1 :l.l1frage gc:äusscrte MeinunGt dass die Sowex­

port-Filnverleih-Gesellschaft Spielbc\dlli;,;uneen für die Aufführung nicht­

russischer- Filne in ihrer Zone nitr in den : .. 'tlst'lasse erteile, a.ls-russische Filne 

in den nichtrussisch bosetzt\:)n Zonen Österreichs zur Aufführung gela.ngQn, dürfte 

nach don bisherißen Erfahrul1.:;on nicht zutreffen .. HinGegen steht fest, dass bisher 
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russische Filme nicht in deI' anerikanisch bosetzten Zone und ulJcekehr:t amerikanische 

Filoe nicht in der russisch besetzten Zone Österreichs aufgeführt werden dUI'ften. 

Na.chclc1:l die englische '}t'ilozensur mit 1.:M.ai 1948 aufgeboben wurde, hut 

nu.:tmlehr o.uoh dns OberkorJr:1ando der US-Stroitkräfte in Österreich den Herrn Bundes ... 

kanzler oit Note von lO .. Juni 1948 von der Aufhebung der Filnzensur in der 

al'leriko.nisol1 besetzten Zone Ös terreiahs in KCID1 tnis geset zt. 

Es besteht da.her derzeit nur nehI' eino französische und eine.russische" 

Filt1kontrolle zu Recht .. Die Rückwirkungen der Aufhebung der ar.lcrika,nischen 

Filmzensur - die a.uch die Zulass~~c russischer Filne in der amerikanisch 

besetzten 30neÖsterreichs beinhalten dUrfte -, auf die Bohandlung der anerikal1ischen 

Filne in der russisch besetzten Zone sind gogenwä~tiG noch nicht bekannt. 

Dlic .zuständigen Z;;;ntralstellen ,sind auch weiterhin bCrlÜht, durch fort­

gc;sotzte Verhandlungen rolit den BcsatZ1..mg3:.1ä.~hton.,_ dic noeh bestehenden Beschränkungon 

der Filtlfrciheit zu beseitigen und S Ol:lit don der 0stc.;rl'cichischen Verfassung ent­

sprechenden Zustnnd auch auf dieseu G.:bicte wieder herzustellen. 

-.-.-tr .... 
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